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6. Verordnung: Durchführung des Wohnbauförderungsgesei:zes 1968; Neufestlegung näherer Bestimmungen über 
die Gewährung der Wohnbeihilfe. 

7. Verordnung: Durchführung des W ohnbauförderungsgesetzes 1968; Neufestlegung angemessener Gesamtbaukosten 
je Quadratmeter und der normalen Ausstattung der geförderten Baulichkeiten. 

6. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 26. Feber 197 4, mit der in Durchfüh
rung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 
nähere Bestimmungen über die Gewährung 

der Wohnbeihilfe neu festgelegt werden 

Auf Grund des§ 15 Abs. 8 des Wohnbauförde
rungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 280/1967, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Nr. 232/1972, 
wird nach Anhörung des Wohnbauförderungs
beirates verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. Dezember 1972, LGBI. für Wien Nr. 1, 
mit der in Durchführung des Wohnbauförde
rungsgesetzes 1968 nähere Bestimmungen über 
die Gewährung der Wohnbeihilfe festgelegt wer
den, wird abgeändert wie folgt: 

Der§ 1 Abs. 2 hat zu lauten: 
„(2) Als zumutbare Wohnungsaufwand

belastung ist jener Teil des monatlichen Familien
einkommens (§ 2 Abs. 1 Z. 13 des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968) anzusehen, der wie folgt 
zu ermitteln ist: 

Das Einkommen wird in Einkommensstufen 
unterteilt, wobei von der 

1. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . 1 v. H. 
2. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . 3 v. H. 
3. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . 6 v. H. 
4. Einkommensstufe .............. 10 v. H. 
5. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . 15 v. H. 
6. Einkommensstufe .............. 21 v. H. 
7. Einkommensstufe .............. 28 v. H. 
8. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . 36 v. H. 
9 .. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . 45 v. H. 

10. Einkommensstufe .............. 55 v, H. 
11. Einkommensstufe . . . . . . . . . . . . . . 66 v. H. 
12. Einkommensstufe .............. 78 v. H. 

zur Bestreitung des Wohnungsaufwandes zumut
bar sind. 
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Eine Einkommensstufe beträgt bei einer Haus
haltsgröße von einer Person 688 S und erhöht 
sich bei Haushalten, die jeweils um eine Person 
größer sind, um je 25 v. H. Dieser Prozentsatz 
beträgt jedoch bei Jungfamilien, das sind Fa
milien, deren Familienerhalter das 30. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, sowie bei Familien mit 
drei und mehr Kindern, für die der Familien
erhalter Familienbeihilfe bezieht, für die erste 
mitziehende Person 50 v. H. übersteigt das Ein
kommen die Summe von zwölf Einkommens
stufen, so gebührt keine Wohnbeihilfe." 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt an dem der Kund
machung folgenden Tag in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

i. V.Pfoch 

7'. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 26. Feber 1974, mit der in Durchfüh
rung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 
die angemessenen Gesamtbaukosten je Qua
dratmeter und die normale Ausstattung der 
geförderten Baulichkeiten neu festgelegt wer-

den 

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Wohnbauförde
rungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 280/1967, in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 232/1972, 
wird nach Anhörung des Wohnbauförderungs
beirates verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 12. Dezember 1972, LGBI. für Wien Nr. 3/ 
1973, mit der in Durchführung des Wohnbau
förderungsgesetzes 1968 die angemessenen Ge
samtbaukosten je Quadratmeter und. die normale 
Ausstattung der geförderten Baulichkeiten festge
legt werden, wird wie folgt geändert: 
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